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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2008

Norm

ABGB §1299 A2

ZPO §359

GebAG 1975 §25 Abs1

Rechtssatz

Aufgabe des gerichtlich bestellten Sachverständigen ist es, selbst den Gutachtensauftrag kritisch zu hinterfragen, seine

Terminologie klarzustellen und den Beurteilungsgegenstand eindeutig abzugrenzen. Es ist auch seine Aufgabe,

allenfalls notwendige weitere Unterlagen beizuscha9en und die allfällige Durchführung eines Ortsaugenscheins oder

von Beweisaufnahmen anzuregen, die zur Durchführung des Gutachtensauftrags notwendig sind. Tut er dies nicht,

begründet dies ein Verschulden.
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